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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde Anfang 1993 begonnen und im Sommersemester 
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Dr. H. Fenn, für die Anregungen bei der Auswahl des Themas herzlich bedanken. 
Seine Lehrveranstaltungen zum Arbeitsrecht haben mein Interesse für dieses 
Rechtsgebiet geweckt. 
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Einleitung 

I. Einführung in die Materie und Gang der Untersuchung 

Entgegen den Zeichen der Zeit, die im Hinblick auf eine funktionierende 
und gleichwohl soziale Marktwirtschaft  unter anderem eine Flexibilisierung 
arbeitsrechtlicher Regelungen erfordern,  vollzieht sich in der Rechtsprechung 
durch eine extensive Interpretation betrieblicher Mitbestimmungsrechte die 
umgekehrte Entwicklung einer fortschreitenden  Abkehr des Arbeitsrechts von 
der Vertragsfreiheit.  Zu verwundern mag das nicht, denn es gilt offensichtlich 
immer noch die Feststellung von Adomeit,  wonach "der Sozialgedanke der Le-
benssaft, schon fast das Herzblut des Arbeitsrechts"1 ist, und sich dieses "als 
ein einziges großes Kontrollsystem gegenüber der Vertragsfreiheit  begreifen 
läßt"2. Ein Element der Kontrolle stellt der Betriebsrat dar, der mit abgestuften 
Mitwirkungsrechten von den Arbeitnehmern dem Arbeitgeber an die Seite ge-
stellt wird, wobei die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten nach § 87 I 
BetrVG mit ihrem Einigungszwang und dem mitumfaßten Initiativrecht die 
stärkste Beschränkung der einseitigen Entscheidungsbefugnis des Arbeitgebers 
bedeutet. Gerade dieser Bereich hat in den letzten zwanzig Jahren unter be-
sonderer Federführung  des 1. Senats des Bundesarbeitsgerichts eine bedenkli-
che Ausweitung erfahren.  Beispielhaft erwähnt sei die Mitbestimmungspflich-
tigkeit der Überstunden3 oder des Schichtwechsels4 eines einzelnen oder ein-
zelner Arbeitnehmer nach der Nr. 3 des § 87 I BetrVG, und im Bereich der 
Mitbestimmung in Entgeltfragen nach § 87 I Nr. 10, 11 BetrVG5 beim Prämi-
enlohn der Verlauf der Lohnkurve6 und die Gehaltsgruppenbildung für AT-
Angestellte durch die Festlegung der Wertunterschiede zwischen den einzel-
nen Gehaltsgruppen, sowie die Frage nach einer linearen Erhöhung oder aber 
nach abstrakten Kriterien7. 

1 In: FS-Hilger/Stumpf, S. 1. 
2 In: Hanau/Adomeit,  Arbeitsrecht, Β 14. 
3 Vgl. BAG v. 10. 6. 1986, AP Nr. 18 zu § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit. 
4 Vgl. BAG v. 27. 6. 1989, AP Nr. 35 zu § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit. 
5 Vgl. dazu Matthes,  NZA 1987, 289 ff 
6 Vgl. BAG v. 13. 9. 1983, AP Nr. 3 zu § 87 BetrVG 1972 Prämie; vgl. auch BAG 

v. 8. 12. 1981 und v. 25. 5. 1982, AP Nr. 1, 2 zu § 87 BetrVG 1972 Prämie; kritisch 
zum ganzen Lieb,  ZfA 1988,413 ff. 
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Ganz auf dieser Linie hat der 1. Senat in mehreren Entscheidungen8 auch 
für den übertariflichen  Zulagenbereich diese Kehrtwende hin zu einer mitbe-
stimmungsfreundlichen Auslegung vollzogen, indem er die Aufstellung des 
die konkrete Verteilung der Geldleistungen steuernden Leistungsplans, sowie 
grundsätzlich dessen nachträgliche Änderung der Regelungskompetenz des 
Betriebsrats unterwirft,  was schließlich in zwei Beschlüssen des Großen Senats 
vom 3. 12. 19919 im wesentlichen bestätigt wurde. Diese zur Anrechnung 
bzw. Widerruf  von über- und außertariflichen  Zulagen anläßlich einer Tarif-
lohnerhöhung ergangenen Beschlüsse sind in der Folgezeit im Schrifttum hef-
tig kritisiert worden, wie schon die Rechtsprechung des 1. Senats eine Flut von 
überwiegend ablehnenden Stellungnahmen hervorgerufen  hat. Bevor im 2.Teil 
der Arbeit auf diese Rechtsprechung eingegangen wird, stellt sich zunächst die 
grundsätzliche Frage nach der Reichweite des § 87 I Nr. 10 BetrVG, dessen 
Tatbestandsmerkmal "Fragen der betrieblichen Lohngestaltung" allgemein mit 
der speziellen ratio legis der Gewährleistung innerbetrieblicher Lohngerech-
tigkeit näher zu konkretisieren versucht wird (§ 1 - S. 21 ff.).  Obgleich dieser 
Begriff  selbst nicht ausfüllbar ist, sondern vielmehr ein Konglomerat der ver-
schiedenen Aspekte des überpositiven Gerechtigkeitsgebots darstellt und damit 
für eine Interpretation wenig fruchtbar  erscheint, steht er für die Rechtspre-
chung und weiten Teilen der Literatur im Zentrum der Auslegung. Dahinter 
verbirgt sich eine einseitige Favorisierung der sog. dritten Dimension des Ar-
beitsrechts als Synonym für den multilateralen Regelungsbereich, der von der 
Vorstellung eines notwendigen Interessenausgleichs der betriebsangehörigen 
Arbeitnehmer getragen wird (§ 2 - S. 37 ff.).  Die Zufriedenheit  der Beleg-
schaft, sprich der Betriebsfrieden,  erhält damit eine allein entscheidende Be-
deutung für die Interpretation des § 87 I Nr. 10 BetrVG. Nach außen sichtbar 

7 Vgl. BAG v. 21. 8. 1990, NZA 1991, 434 ff.;  vgl. auch BAG ν. 22. 12. 1981, AP 
Nr. 7 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung; kritisch Lieb,  ZfA 1978, 179 ff  ; ders.,  Ar-
beitsrecht, § 8 ΠΙ 4, S. 240 ff  ; gegen die allgemein extensive Interpretation der Mit-
bestimmungstatbestände mit weiteren Beispielen, Loritz,  ZfA 1991, 1, 10, 19 ff,  29 f., 
31 f. 

8 BAG v. 17. 12. 1985, AP Nr. 5 zu § 87 Tarifvorrang  unter Aufgabe der Entschei-
dung vom 31. 1. 1984, AP Nr. 3 zu § 87 BetrVG 1972 Tarifvorrang; BAG ν. 13. 1. 
1987, AP Nr. 26 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung; BAG ν. 24. 2. 1987, AP Nr. 21 
zu § 77 BetrVG 1972; BAG ν. 24. 11. 1987, AP Nr. 31 zu § 87 BetrVG 1972 Lohnge-
staltung; BAG v. 10. 2. 1988, AP Nr. 33 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung; BAG ν. 
6. 12. 1988, AP Nr. 37 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung. 

9 BAG - GS 1/90 - und - GS 2/90 -, AP Nr. 51, 52 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestal-
tung = DB 1992, 1579 = BB 1992, 1418 = SAE 1993, 97; die Vorlage erfolgte durch 
den 1. Senat durch die beiden Beschlüsse vom 13. 2. 1990, AP Nr. 43, 44 zu § 87 
BetrVG 1972 Lohngestaltung. 
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wird die dritte Dimension durch die Eingliederung des Arbeitnehmers in die 
Arbeitsorganisation des Arbeitgebers, die seit jeher Begründungsansatz für die 
verschiedensten arbeitsrechtlichen Fragen war. Das indiziert indes das Pro-
blem, inwieweit aus dieser zunächst lediglich soziologischen Tatsache rechtli-
che Schlußfolgerungen gezogen werden dürfen, welche zudem vereinzelt von 
klassenkämpferischen Thesen überlagert werden. Wie der Name schon sagt, 
bestehen neben der dritten noch zwei weitere Dimensionen, nämlich zum ei-
nen das Verhältnis des Arbeitgebers zu den Kollektivpartnern und zum ande-
ren das - weitaus wichtigere - Verhältnis des Arbeitgebers zum einzelnen Ar-
beitnehmer, also die individualrechtliche Regelungsebene, die durch die Ein-
gliederung in den Betrieb nicht zur Bedeutungslosigkeit verkommt (§ 3 - S. 53 
ff.).  Dabei ist die Feststellung nötig, daß es sich trotz Abhängigkeit des Ar-
beitnehmers um ein reines Schuldverhältnis handelt, ganz im Gegensatz zu 
den in bester Tradition personenrechtlichen Denkens vertretenen verbands-
und gesellschaftsrechtlichen Qualifizierungen. Hand in Hand mit diesen geht 
der euphemische Begriff  des "Mitarbeiters", mit dem die Stellung des Arbeit-
nehmers auch rechtlich aufgewertet werden soll, aus der aber unversehens eine 
Fürsprache für eine erweiterte Mitbestimmung des Betriebsrats entsteht, indem 
dieser mit den Arbeitnehmern gleichgesetzt wird. Dies ist nicht vereinbar mit 
dessen bloßer Hilfsfunktion  für die Privatautonomie der Arbeitnehmer, die 
sich unter anderem mit Blick auf die durch das Günstigkeitsprinzip geschützte 
Selbstbestimmung des einzelnen ergibt. In diesem Zusammenhang ist sowohl 
auf die Thesen von Reuter  eines privatautonomen Verständnisses der Mitbe-
stimmung10, mit der eine bedenkliche Ausweitung der für die Betriebsauto-
nomie bestehenden Innen- und Außenschranken11 verbunden ist, als auch auf 
die von Reichold  vorgenommene Qualifizierung der Betriebsverfassung  als 
Sozialprivatrecht12 einzugehen. Neben außerrechtlichen Argumentationen 
sowie Anleihen bei anderen Rechtsgebieten wie dem Verbands- und Gesell-
schaftsrecht im Rahmen der ratio legis einer Gewährleistung von Verteilungs-
gerechtigkeit, erweist sich schließlich als treibende Kraft  für eine sich ver-
selbständigende Betriebsautonomie der überwiegend angenommene Teilhabe-
zweck notwendiger Mitbestimmung (§ 4 - S. 93 ff.).  Damit werden aus der 
gesellschaftlichen Diskussion altbekannte sozialpolitische Schlagwörter wie 
Partnerschaft,  Demokratisierung und Mitgestaltung in das Arbeitsrecht hin-
eingetragen, wodurch die Frage aufgeworfen  wird, ob das mit den anderen 
rechtlich gewährleisteten Interessen und Gestaltungsfaktoren des Arbeitsver-
hältnisses in Einklang gebracht werden kann. Die Annahme eines Teilhabe-
zwecks läßt sich nur halten, wenn man zum einen der Vertragsfreiheit  des Ar-

10 RdA 1991, 193 ff.;  ZfA 1993, 221 ff.;  RdA 1994, 152 ff.;  ZfÄ 1995, 1 ff. 
11 Vgl. Kreutz,  Betriebsautonomie, S. 4 ff.;  ders. y in: GK, BetrVG, § 77 Rdnr.250 ff. 
12 So der gleichnamige Titel seiner Habilitationsschrift. 


